
 
Stadt Kandern Landkreis Lörrach 
 
Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit § 34 
Absatz 4 des Feuerwehrgesetzes (FwG) in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat 

der Stadt Kandern am 17.11.2025 folgende 
 

3. Satzung 
 

zur Änderung der Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS der Stadt Kandern  
vom 27.11.2017 

 
 beschlossen. 

 
 

§ 1 
 
Ziffer 1a der Anlage zu § 5 Absatz 1 der Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung - Kostener-
satzverzeichnis – wird wie folgt geändert: 
 
1. Personalkosten 
 
a) ehrenamtliche Feuerwehrangehörige (pro Person, je Stunde)  18,85 Euro 
b) Brandsicherheitswache (pro Person, je Stunde)    8,00 Euro 
 (mindestens jedoch je Veranstaltung 35,00 Euro) 
c) hauptamtlicher Feuerwehrkommandant (je Stunde)   61,00 Euro 
 (gemäß VwV-Kostenfestlegung vom 31.10.2022)   
 
 

§ 2 
 
Ziffer 2a der Anlage zu § 5 Absatz 1 der Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung - Kostener-
satzverzeichnis – wird wie folgt geändert: 
 

2. Fahrzeuge 
 
a) genormte Fahrzeuge 
Für die genormten Fahrzeuge gelten die Pauschalsätze der Verordnung des Innenministeri-
ums Baden-Württemberg über den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) vom 
19.03.2024 (GBl. Nr. 21). Diese lauten für die Fahrzeuge der Einsatzabteilungen der Stadt 
Kandern wie folgt: 
 
1. Einsatzleitwagen ELW 1        98 Euro, 
2. Einsatzleitwagen ELW 2        309 Euro, 
3. Mannschaftstransportwagen MTW bis 3 500 kg zulässiger Gesamtmasse 34 Euro, 
4. Tragkraftspritzenfahrzeug TSF       57 Euro, 
5. Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W       99 Euro, 
6. Mittleres Löschfahrzeug MLF       128 Euro, 
7. Löschgruppenfahrzeug LF 10       172 Euro, 
8. Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20     236 Euro, 
9. Tanklöschfahrzeug TLF 4000       169 Euro, 
10. Drehleiter DLAK 18/12        210 Euro, 
11. Drehleiter DLAK 23/12        290 Euro, 
12. Gerätewagen Transport GW-T 
 a) bis 3 500 kg zulässiger Gesamtmasse     31 Euro, 
 b) mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 3 500 kg bis 9 000 kg 84 Euro, 
 c) mit mehr als 9 000 kg zulässiger Gesamtmasse    143 Euro, 
 
Für ggf. weitere Fahrzeuge wird auf Artikel 1 der Verordnung des Innenministeriums Baden-
Württemberg über den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) vom 19.03.2024 
verwiesen. 



 
 
 
 
Die oben genannten Sätze gelten auch für Feuerwehrfahrzeuge, die mit den dort Genannten 
in ihrem taktischen Einsatzwert, ihrer zulässigen Gesamtmasse und ihrer technischen Bela-
dung vergleichbar sind. 

 
§ 3 

 
Diese 3. Änderungssatzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft  
 
Kandern, den 27.11.2025 
 
 
 
 
 
Simone Penner, Bürgermeisterin 
 
 
Verfahrensfehler: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 
elektronisch innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Stadt Kandern geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
Kandern, den 27.11.2025 
 
 
 
 
 
Simone Penner, Bürgermeisterin 


